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411 / 2020 Rundschreiben 
  
Ergeht per E-Mail an: 

 alle Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesärztekammern 

 alle Mitglieder der ÖÄK-Vollversammlung 

 alle Landesärztekammern 

 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte 

 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 

 den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 

 den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher 

 die Vorsitzenden der Ausbildungskommission und des Bildungsausschusses 

 den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 

 die Geschäftsführer von Akademie, ÖQMED und Verlag 
 

Wien, 22.12.2020 

Dr.JA/mg 

 

Betrifft: Kundmachung der Änderung der Verordnung betreffend nähere 

Bestimmungen über die Durchführung von COVID-19-Tests im 

niedergelassenen Bereich 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir dürfen Sie über die am 21.12.2020 mit BGBl II 2020/592 erfolgte Kundmachung der o.g. 

Änderungen informieren: 

 

Mit § 2 Abs 3 der Verordnung erfolgt eine Änderung des Testungsablaufs: Die Ärztin/Der Arzt 

hat einen Antigentest durchzuführen. Ein PCR-Test ist bei Vorliegen eines negativen 

Antigentests im Einzelfall dann zulässig, wenn die Symptomhäufung auffällig und von stark 

ausgeprägter Intensität ist sowie anamnestischer Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten 

Person besteht. 

 

Weiters ist in § 1 Abs 3 der Verordnung nun vorgesehen, dass in den testenden Ordinationen 

entweder die elektronische Schnittstelle (HL7-Schnittstelle) für die Meldung in das Register der 

anzeigepflichtigen Krankheiten gemäß Epidemiegesetz oder die Ausstattung für sonstige von 

den Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellte elektronische Meldesysteme vorhanden zu 

sein hat. 

 

Die Änderungen treten mit 22.12.2020 in Kraft. In der Anlage erhalten Sie das 

Bundesgesetzblatt mit den Details zu Ihrer Information. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres 

Präsident 

 

Anlage 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2020 Ausgegeben am 21. Dezember 2020 Teil II 

592. Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend nähere Bestimmungen über die 
Durchführung von COVID-19-Tests im niedergelassenen Bereich 

592. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, mit der die Verordnung betreffend nähere Bestimmungen über die 
Durchführung von COVID-19-Tests im niedergelassenen Bereich geändert wird 

Auf Grund 
 1. des § 742 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2020, 
 2. des § 380 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2020, 
 3. des § 374 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2020, und 
 4. des § 261 Abs. 3 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. 

Nr. 200/1967, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2020, 
wird verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend nähere Bestimmungen über die Durchführung von COVID-19-Tests im niedergelassenen 
Bereich, BGBl. II Nr. 453/2020, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Außerdem haben entweder die elektronische Schnittstelle (HL7-Schnittstelle) für die Meldung in das 
Register der anzeigepflichtigen Krankheiten nach § 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Z 1 des 
Epidemiegesetzes, BGBl. Nr. 185/1961, oder die Ausstattung für sonstige von den Gesundheitsbehörden 
zur Verfügung gestellte elektronische Meldesysteme vorhanden zu sein.“ 

2. § 2 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Ärztin/Der Arzt hat einen Antigentest durchzuführen. Ein PCR-Test ist bei Vorliegen eines 

negativen Antigentests im Einzelfall dann zulässig, wenn die Symptomhäufung auffällig und von stark 
ausgeprägter Intensität ist sowie anamnestischer Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person 
besteht.“ 

3. Der bisherige Text des § 4 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und folgender Abs. 2 wird angefügt: 
„(2) Die §§ 1 Abs. 3 letzter Satz und 2 Abs. 3 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 592/2020 

treten mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit dem in Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt außer Kraft.“ 

Anschober 
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